
Wenn Kinder, Jugendliche oder 

Heranwachsende Täter sind 

Unterschiede im Strafverfahren und bei polizeilichen Ermittlungen 

Ausführliche Elterninformation zur Einordnung, zum Ablauf und zu Schutzmechanismen 

Einordnung 

Wenn Kinder, Jugendliche oder Heranwachsende Straftaten begehen, unterscheidet sich das 

Vorgehen von Polizei und Justiz deutlich von Verfahren gegen Erwachsene. Diese 

Unterschiede sind gesetzlich festgelegt und verfolgen das Ziel, junge Menschen zu erziehen, 

zu schützen und erneute Straftaten zu verhindern. 

1. Altersgruppen und rechtliche Grundlagen 

Altersgruppe Alter Strafmündigkeit Rechtliche Grundlage 

Kinder unter 14 Jahre Nein Keine Strafverfolgung, 

Schutz- und 

Jugendhilfemaßnahmen 

Jugendliche 14–17 Jahre Ja Jugendstrafrecht (JGG) 

Heranwachsende 18–20 Jahre Ja Jugend- oder 

Erwachsenenstrafrecht 

Erwachsene ab 21 Jahre Ja Erwachsenenstrafrecht 

2. Zielrichtung von Ermittlungen 

Während bei Erwachsenen die Feststellung der Schuld und eine angemessene Strafe im 

Vordergrund stehen, verfolgen Ermittlungen gegen junge Tatverdächtige eine erzieherische 

und präventive Zielsetzung. 

Aspekt Täter bis 21 Jahre Erwachsene Täter 

Ziel Erziehung, Prävention Schuldfeststellung 

Vernehmung Altersgerecht, verständlich Formalisiert 

Elternbeteiligung Regelmäßig vorgesehen Nicht vorgesehen 



Jugendhilfe Einbindung 

Jugendgerichtshilfe 

Keine 

Sanktionen Erzieherische Maßnahmen Strafen 

3. Polizeiliche Ermittlungen 

Polizeiliche Ermittlungen gegen junge Tatverdächtige werden durch besonders geschulte 

Beamtinnen und Beamte durchgeführt. Die Sprache ist altersgerecht, die Vernehmungen 

sind kürzer und auf das notwendige Maß begrenzt. 

4. Rolle der Jugendgerichtshilfe 

Die Jugendgerichtshilfe unterstützt Polizei und Justiz durch sozialpädagogische 

Einschätzungen und Empfehlungen. 

5. Typische Maßnahmen im Jugendstrafrecht 

- Erziehungsauflagen 

- Soziale Trainingskurse 

- Täter-Opfer-Ausgleich 

- Arbeitsauflagen 

- Anti-Gewalt-Trainings 

 

Freiheitsentzug ist das letzte Mittel. 

Weiterführende Informationen & Quellen 

Polizei Brandenburg – Opferschutz & Opferhilfe: 

https://polizei.brandenburg.de/liste/opferschutz-und-opferhilfe/416272 

Merkblätter Opferschutz & Opferhilfe: https://polizei.brandenburg.de/liste/merkblaetter-

opferschutzundopferhilfe/516514 

Polizei-Beratung – Ablauf des Strafverfahrens: https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-

betroffene/ablauf-des-strafverfahrens/ 


